
PRIMA REISEN GMBH
Allgemeine Geschäsbedingungen (AGB)
Diese Allgemeinen Geschäsbedingungen gelen
ür alle Reisen, die von PRIMA REISEN GmbH mi
Siz Wien, Öserreich veransale bzw. vermiel
werden, soern nich ausdrücklich im Zuge des
Verragsabschlusses andere Bedingungen verein-
bar werden.
Das Reisebüro kann als Vermiler (Abschni A)
und/oder als Veransaler (Abschni B) aureen.
Der Vermiler übernimm die Verpichung, sich
um die Besorgung eines Anspruchs au Leisungen
anderer (Veransaler, Transporunernehmen,
Hoelier usw.) zu bemühen.
Veransaler is das Unernehmen, das enweder
mehrere ourissche Leisungen zu einem Pau-
schalpreis anbiee (Pauschalreise/Reiseveran-
salung) oder einzelne ourissche Leisungen als
Eigenleisungen zu erbringen versprich und dazu
im allgemeinen eigene Prospeke, Ausschreibun-
gen usw. zur Verügung sell oder gemeinsam
mi einem anderen Unernehmer Pauschalreisen
zusammensell und verraglich zusag oder anbie-
e, oder ein Unernehmer, der bei verbundenen
Online-Buchungsverahren die Daen des Reisen-
den an einen anderen Unernehmer übermiel.
Ein Unernehmen, das als Reiseveransaler au-
ri, kann auch als Vermiler äg werden, wenn
Fremdleisungen vermiel werden (z.B. akula-
ver Ausug am Urlaubsor), soern es au diese
Vermilerunkon hinweis.
Die nachsehenden Bedingungen sellen jenen
Verragsex dar, zu dem PRIMA REISEN als Ver-
miler (Abschni A) oder als Veransaler (Ab-
schni B) mi seinen Kunden/Reisenden Verräge
abschließen.
Die besonderen Bedingungen
• der vermielen Reiseveransaler,
• der vermielen Transporunernehmungen
(z.B. Bahn, Bus, Flugzeug und Schi) und
• der anderen vermielen Leisungsräger ge-
hen vor.
Das PRIMA REISEN Reisebüro berechne olgende
Gebühren ür Serviceleisungen:
€ 18,- pro Person
Tickenggebühr bei Tickepreis (exklusive Taxen):
bis € 199 = € 40,-
bis € 399 = € 50,-
bis € 599 = € 60,-
bis € 799 = € 80,-
bis € 999 = € 100,-
bis € 1.199 = € 120,-
ab € 2.000 = € 130,-
Umbuchungen, Sornierungen, Umschreibungen,
Einholung Sondergenehmigungen, Kulanzanräge,
Einlösung von Travel Credis, Airpässe (RTW) kön-
nen variieren und sind, abhängig der anallenden
Gebühren und Auwendungen, mi dem Reisebüro
abzuklären. Selbes gil ür Sizplazreservierungen,
Sporgepäck, Web Check-In, Miles&More Upgra-
des, sonsge Besorgungen und Auwendungen
und werden pro Transakon/ Akviä verrechne;
Visabesorgung ür öserr. Saasbürger 40 EUR p.P.
zzgl. Posgebühren und Konsulargebühren.
A. DAS REISEBÜRO ALS VERMITTLER
Die nachsehenden Bedingungen sind Grundlagen
des Verrages (Geschäsbesorgungsverrag), den
Kunden mi einem Vermiler schließen.
1. Buchung/Verragsabschluss
Die Buchung kann schrilich oder (ern)mündlich
erolgen. (Fern-)mündliche Buchungen sollen
vom Reisebüro umgehend schrilich besäg
werden. Reisebüros sollen Buchungsscheine ver-
wenden, die alle wesenlichen Angaben über die
Besellung des Kunden uner Hinweis au die der
Buchung zugrundeliegende Reiseausschreibung
(Kaalog, Prospek, Inernebeschreibung usw.) iSd
§ 6 PRG (Pauschalreisegesez) auweisen.
Der Vermiler ha im Hinblick au seine eigene
Leisung und au die von ihm vermiele Leisung
des Veransalers ensprechend der Besmmung
des PRG au die gegensändlichen ALLGEMEINEN
REISEBEDINGUNGEN hinzuweisen, au davon ab-
weichende Reisebedingungen nachweislich au-
merksam zu machen und sie in diesem Fall vor
Verragsabschluss auszuhändigen.
Für die Buchung, die mündlich, eleonisch, schri-
lich, per E-Mail, SMS oder per Teleax erolg, gil:
a) mi der Buchung (Reiseanmeldung) biee der
Kunde dem Reiseveransaler den Abschluss des
Pauschalreiseverrages verbindlich an
b) der Verrag komm mi dem Zugang der Reise-
besägung durch den Reiseveransaler zusande.
Bei oder unverzüglich nach Verragsschluss wird
der Reiseveransaler dem Kunden eine, den ge-
sezlichen Vorgaben ensprechende Reisebesä-
gung au einem dauerhaen Daenräger über-
mieln (welcher es dem Kunden ermöglich, die
Erklärung unveränder so auzubewahren oder zu
speichern, dass sie ihm in einem angemessenen
Zeiraum zugänglich is) zum Beispiel au Papier
oder per E-Mail, soern der Reisende nich An-
spruch au eine Reisebesägung in Papierorm
ha, weil der Verragsschluss in gleichzeiger kör-
perlicher Anwesenhei beider Pareien oder au-
ßerhalb von Geschäsräumen erolge.
2. Inormaonen und sonsge Nebenleisungen
2.1. Inormaonen über Pass-, Visa-, Devisen-,
Zoll- und gesundheispolizeiliche Vorschrien
Als bekannwird vorausgesez, dass ür Reisen ins
Ausland in der Regel ein gülger Reisepass eror-
derlich is. Das Reisebüro ha den Kunden iSd § 4

PRG über die jeweiligen darüber hinausgehenden
ausländischen Pass-, Visa- und gesundheispoli-
zeilichen Einreisevorschrien sowie au Anrage
über Devisen- und Zollvorschrien zu inormieren,
sowei diese in Öserreich in Erahrung gebrach
werden können. Im Übrigen is der Kunde ür die
Einhalung dieser Vorschrien selbs veranwor-
lich. Nach Möglichkei übernimm das Reisebüro
gegen Engel die Besorgung eines allenalls eror-
derlichen Visums. Au Anrage ereil das Reise-
büro nach Möglichkei Auskun über besondere
Vorschrien ür Ausländer, Saaenlose sowie In-
haber von Doppelsaasbürgerschaen.
2.2. Inormaonen über die Reiseleisung
Das Reisebüro is iSd § 4 PRG verpiche, die
zu vermielnde Leisung des Reiseveransalers
oder Leisungsrägers uner Bedachnahme au
die Besonderheien des jeweils vermielen Ver-
rages und au die Gegebenheien des jeweiligen
Ziellandes bzw. Zielores nach besem Wissen dar-
zusellen.
Die dem Kunden gemäß § 6 PRG bereigesellen
Inormaonen sind Besandeil des Pauschalrei-
severrags. Änderungen sind nur dann wirksam,
wenn sie ausdrücklich vereinbar werden (§ 5
PRG). Das Reisebüro ha den Kunden vor Ab-
schluss des Verrages die sich auch § 4 PRG bzw. §
15 PRG ergebenden Inormaonen zu ereilen und
das der Reise und Buchung ensprechende San-
dardinormaonsbla zu übergeben.
3. Rechssellung und Haung
Die Haung des Reisebüros ersreck sich au
• die sorgälge Auswahl des jeweiligen Veran-
salers bzw. Leisungsrägers sowie die sorgäl-
ge Auswerung von gewonnenen Erahrungen;
• die einwandreie Besorgung von Leisungen
einschließlich einer vollsändigen Inormaon des
Kunden sowie der Übergabe des jeweils richgen
Sandardinormaonsblaes iSd § 4, § 5 und § 15
PRG und vollsändigen Ausolgung des Reisever-
rages iSd § 6 PRG der vollsändigen Reisedoku-
mene;
• die nachweisliche Weierleiung von Anzeigen,
Willenserklärungen und Zahlungen zwischen Kun-
den und vermielem Unernehmen und umge-
kehr (wie z.B. von Änderungen der vereinbaren
Leisung und des vereinbaren Preises, Rückris-
erklärungen, Reklamaonen);
• Buchungsehler iSd § 17 PRG;
• die Vermilung ausländischer Reiseveransaler
iSd § 16 PRG, soern nich der Nachweis erbrach
wird, dass der vermiele Reiseveransaler seiner
Verpichung iSd §§ 11 PRG nachkomm.
Das Reisebüro hae nich, soern die vollsändi-
gen Inormaonspich und Verragsersellungs-
pich erüll wurde, ür die Erbringung der von
ihm vermielen bzw. besorgen Leisung. Das
Reiseunernehmen ha dem Kunden mi der Rei-
sebesägung den Firmenworlau (Produkna-
me), die Anschri des Reiseveransalers und ge-
gebenenalls eines Versicherers iSd § 6 PRG uner
einem bekannzugeben, soern sich diese Angaben
nich schon im Prospek, Kaalog oder sonsgen
deaillieren Werbeunerlagen nden. Unerläss
es dies, so hae es dem Kunden als Veransaler
bzw. Leisungsräger.
4. Leisungssörungen
Verlez das Reisebüro die ihm aus dem Verrags-
verhälnis und dem PRG obliegenden Pichen,
so is es dem Kunden zum Ersaz des daraus en-
sandenen Schadens verpiche, wenn es nich
beweis, dass ihm weder Vorsaz noch grobe
Fahrlässigkei zur Las allen. Für Verragsverle-
zungen au Grund minderen Verschuldens is das
Reisebüro dem Kunden zum Ersaz eines daraus
ensandenen Schadens bis zur Höhe der Provision
des vermielen Geschäes verpiche.
B. DAS REISEBÜRO ALS VERANSTALTER
Die nachsehenden Bedingungen sind Grundlagen
des Verrages (in der Folge Reiseverrag genann),
welchen Kunden bzw. Buchende mi PRIMA REI-
SEN enweder direk (schrilich, ernmündlich)
oder uner Inanspruchnahme eines Vermilers
schließen. Für den Fall des Direkabschlusses
reen den Veransaler die Vermilerpichen
sinngemäß. Für alle von PRIMA REISEN veransal-
een Pauschalreisen gelen die gegensändlichen
ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN als Ver-
ragsgrundlage.
1. Buchung/Verragsabschluss
Der Reiseverrag komm zwischen dem Buchen-
den und PRIMA REISEN dann zusande, wenn nach
Inormaonsereilung iSd § 4 PRG bzw. § 15 PRG
sowie Übergabe des jeweils richgen Sandard-
inormaonsblaes Übereinsmmung über die
wesenlichen Verragsbesandeile (Preis, Leisung
und Termin) beseh. Dadurch ergeben sich Reche
und Pichen ür den Kunden.
1.1 Servicepauschale
Bei Buchung einer Pauschalreise wird eine Ser-
vicepauschale ällig. Die Servicepauschale sell
keinen Teil des Pauschalpreises dar. Die Service-
pauschale beräg EUR 35,- pro Person und deck
ausschließlich anallende Verwalungskosen die
uner anderem zur Auarbeiung, Bereisellung
und Bearbeiung von Pauschalreisen ensehen.
Die Servicepauschale wird bei Durchührung einer
Reise nich verrechne. Die Servicepauschale wird
ür sämliche von PRIMA REISEN veransaleen
Reisen im Fall des Reiserückris mi und ohne
Sornogebühr l. AGB 7.1, sowie Reiseabsagen iSd
PRG § 10. (3) verrechne. Keinesalls is die Ser-

vicepauschale ewaigen Sornokosen anzurech-
nen, die uner Punk 7.1 der AGB geregel sind,
sondern wird gesonder verrechne.
2. Wechsel in der Person des Reiseeilnehmers
Ein Wechsel in der Person des Reisenden is, uner
Berücksichgung des PRG § 7 dann möglich, wenn
die Ersazperson alle Bedingungen ür die Teilnah-
me erüll und kann au zwei Aren erolgen:
2.1. Abreung des Anspruchs au Reiseleisung
Die Verpichungen des Buchenden aus dem
Reiseverrag bleiben aurech, wenn er alle oder
einzelne Ansprüche aus diesem Verrag an einen
Drien abri. In diesem Fall räg der Buchende
die sich daraus ergebenden Mehrkosen.
2.2. Überragung der Reiseveransalung
Der Kunde kann den Pauschalreiseverrag gem.
PRG §7 au eine Person, die alle Verragsbedin-
gungen erüll, überragen. Zu diesem Zweck ha
er PRIMA REISEN innerhalb einer angemessenen
Fris vor Beginn der Pauschalreise au einem
dauerhaen Daenräger von der Überragung in
Kennnis zu sezen.
Der Kunde, der den Pauschalreiseverrag über-
räg, und die Person, die in den Verrag einri,
haen PRIMA REISEN als Gesamschuldner ür den
noch aussehenden Berag des Reisepreises und
die durch die Überragung ensehenden zusäz-
lichen Gebühren, Engele und sonsgen Kosen.
Bei einem Wechsel in der Person des Reisenden
komm es in jedem Fall zu einer Umbuchungsge-
bühr, die sich aus dem Auwand ür PRIMA REI-
SEN und den anallenden Fremdkosen (Agenur,
bereis geäger Auwand, Fluglinie ec.) zusam-
mensez.
Für die Überragung einer Reiseveransalung
(Namensänderung) wird zzgl. der variablen Selbs-
kosen eine Gebühr von € 75,-¬ pro Person ver-
rechne.
3. Verragsinhal, Inormaonen und sonsge Ne-
benleisungen
Über die auch den Vermiler reenden Inorma-
onspichen (nämlich Inormaonen iSd § 4, 15
PRG über Pass-, Visa-, Devisen, Zoll- und gesund-
heispolizeiliche Einreisevorschrien) hinaus ha
PRIMA REISEN in ausreichender Weise über die
von ihm angeboene Leisung zu inormieren. Die
Leisungsbeschreibungen im zum Zeipunk der
Buchung gülgen Kaalog bzw. Prospek sowie die
weieren darin enhalenen Inormaonen sind
Gegensand des Reiseverages, es sei denn, dass
bei der Buchung anderslauende Vereinbarungen
geroen wurden. Es wird aber empohlen, der-
arge Vereinbarungen unbeding schrilich es-
zuhalen.
4. Reisen und Akviäen mi besonderen Risiken
Bei Reisen und Akviäen mi besonderen Risiken
(z.B. Teilnahme des Reisenden an außergewöhn-
lichen Akviäen wie z.B. Huskysaaris, Schnee-
schuhwanderungen, Moorschliensaaris oder
sonsgen Ausügen mi Expedionscharaker)
hae PRIMA REISEN nich ür die Folgen, die
sich im Zuge des Einries der Risiken ergeben,
wenn dies außerhalb seines Pichenbereiches
geschieh. Unberühr bleib die Verpichung von
PRIMA REISEN, die Reise und Akviäen sorgäl-
g vorzubereien und die mi der Erbringung der
einzelnen Reiseleisungen beauragen Personen
und Unernehmen sorgälg auszuwählen.
5. Rechsgrundlagen bei Leisungssörungen
5.1. Gewährleisung
Der Kunde ha bei nich oder mangelha erbrach-
er Leisung einen Gewährleisungsanspruch. Der
Kunde erklär sich dami einversanden, dass ihm
PRIMA REISEN an Selle seines Anspruches au
Wandlung oder Preisminderung in angemessener
Fris eine mangelreie Leisung erbring oder die
mangelhae Leisung verbesser. Abhile kann
in der Weise erolgen, dass der Mangel behoben
wird oder eine gleich- oder höherwerge Ersaz-
leisung, die auch die ausdrückliche Zusmmung
des Kunden nde, erbrach wird.
5.2. Schadenersaz
Verlezen PRIMA REISEN oder seine Gehilen vor-
säzlich oder grob ahrlässig die PRIMA REISEN aus
dem Verragsverhälnis obliegenden Pichen, so
is dieser dem Kunden zum Ersaz des daraus en-
sandenen Schadens verpiche. Sowei PRIMA
REISEN ür andere Personen als seine Angesellen
einzusehen ha, hae das Unernehmen - ausge-
nommen in Fällen eines Personenschadens - nur,
wenn PRIMA REISEN nich beweis, dass diese we-
der Vorsaz noch grobe Fahrlässigkei reen. PRI-
MA REISEN rif keine Haung ür Gegensände,
die üblicherweise nich migenommen werden.
Es wird dem Kunden daher empohlen, keine Ge-
gensände besonderen Wers mizunehmen. Des
Weieren wird empohlen, die migenommenen
Gegensände ordnungsgemäß zu verwahren bzw.
eine ensprechende Versicherung abzuschließen.
5.3. Mieilung von Mängeln
Der Kunde ha jedenMangel der Erüllung des Ver-
rages, den er während der Reise essell, unver-
züglich einem Repräsenanen von PRIMA REISEN
mizueilen. Dies sez voraus, dass ihm ein solcher
bekanngegeben wurde und dieser an Or und
Selle ohne nennenswere Mühe erreichbar is.
Die Unerlassung dieser Mieilung änder nichs
an den uner 5.1. beschriebenen Gewährleis-
ungsansprüchen des Kunden. Sie kann ihm aber
als Miverschulden angerechne werden und in-
soern seine evenuellen Schadenersazansprüche
schmälern. PRIMA REISEN muss den Kunden aber

schrilich enweder direk oder im Wege
des Vermilers au diese Mieilungspich
hingewiesen haben. Ebenso muss der Kun-
de gleichzeig darüber augeklär worden
sein, dass eine Unerlassung der Mieilung
seine Gewährleisungsansprüche nich
berühr, sie allerdings als Miverschulden
angerechne werden kann. Es empehl
sich, in Ermangelung eines örlichen Reprä-
senanen enweder den jeweiligen Leis-
ungsräger (z.B. Hoel, Fluggesellscha)
oder direk PRIMA REISEN bzw. den Reise-
vermiler über Mängel zu inormieren und
Abhile zu verlangen.
5.4. Haungsrechliche Sondergeseze
PRIMA REISEN hae bei Flugreisen uner
anderem nach dem Warschauer Abkom-
men und seinem Zusazabkommen, bei
Bahn- und Busreisen nach dem Eisen-
bahn- und Kraahrzeughapichgesez.
Das Rech au Preisminderung und Scha-
denersaz läss die Reche von Kunden/
Reisenden nach anderen Vorschrien
(FluggasrecheVO ec.) iSd § 12 (5) PRG
unberühr. Eine nach dem PRG gewähre
Schadenersazzahlung oder Reisepreis-
minderung wird jedoch au eine nach der
in § 12 (5) PRG angeühren Verordnung
erbrache Leisung/ Zahlung angerechne
und umgekehr.
6. Gelendmachung von allälligen Ansprü-
chen
Um die Gelendmachung von Ansprüchen
zu erleichern, werden dem Kunden emp-
ohlen, sich über die Nicherbringung oder
mangelhae Erbringung von Leisungen
schriliche Besägungen geben zu lassen
bzw. Belege, Beweise, Zeugen zu sichern.
Gewährleisungsansprüche von Verbrau-
chern können innerhalb von 2 Jahren
gelend gemach werden. Schadenersa-
zansprüche verjähren nach 3 Jahren. Es
empehl sich im Ineresse des Kunden,
Ansprüche unverzüglich nach Rückkehr von
der Reise direk bei PRIMA REISEN oder
im Wege des vermielnden Reisebüros
gelend zu machen, da mi zunehmender
Verzögerung mi Beweisschwierigkeien zu
rechnen is.
7. Rückri vom Verrag
7.1. Rückri des Kunden vor Anri der
Reise
a) Rückri ohne Sornogebühr
Abgesehen von den gesezlich eingeräum-
en Rückrisrechen kann der Kunde,
ohne dass der Veransaler gegen ihn An-
sprüche ha, in olgenden, vor Beginn der
Leisung einreenden Fällen zurückzure-
en: Wenn wesenliche Besandeile des
Verrages, zu denen auch der Reisepreis
zähl, erheblich geänder werden. In jedem
Fall is die Vereielung des bedungenen
Zwecks bzw. Charakers der Reiseveransal-
ung, sowie eine gemäß Abschni 8.1. vor-
genommene Erhöhung des vereinbaren
Reisepreises um mehr als 8 Prozen eine
derarge Verragsänderung. PRIMA REI-
SEN is verpiche, enweder direk oder
im Wege des vermielnden Reisebüros
dem Kunden die Verragsänderung unver-
züglich zu erklären und ihn dabei über die
besehende Wahlmöglichkei enweder die
Verragsänderung zu akzeperen oder vom
Verrag zurückzureen, zu belehren. So
kann der Kunde innerhalb einer von PRIMA
REISEN esgelegen angemessenen Fris
der vorgeschlagenen Änderung zusmmen
oder vom Verrag ohne Zahlung einer En-
schädigung zurückreen. Wenn der Kunde
innerhalb der Fris keine Erklärung abgib,
is dies als Zusmmung zur Änderung zu
weren. Der Kunde ha sein Wahlrech un-
verzüglich auszuüben.
Die Servicepauschale l. AGB 1.1. idHv €
35,- pro Person wird auch bei Rückri
ohne Sornogebühr jedenalls einbehalen.
PRIMA REISEN behäl sich ausdrücklich
das Rech vor auch nach Abschluss des
Pauschalreiseverrages unerhebliche Ab-
weichungen bzw. geringügige Änderun-
gen von Reiseleisungen vorzunehmen.
Solche unerhebliche Abweichungen bzw.
geringügige Änderungen von Reiseleisun-
gen werden nur in Ausnahmeällen dann
durchgeühr, wenn PRIMA Reisen roz
Einhalung aller Sorgalspich und nach
besem Wissen und Gewissen, augrund
unvermeidbarer und außergewöhnlicher
Umsände an der Erüllung aller zugesagen
Reiseleisungen gehinder is. In jedem Fall
sind solche Abweichungen unerheblich und
verändern/beeinrächgen den Gesam-
charaker der Reise nich. PRIMA REISEN is
verpiche, den Kunden über Leisungsän-
derungen unverzüglich nach Kennnis von
dem Änderungsgrund au einem dauerha-
en Daenräger (zum Beispiel auch durch
E-Mail, SMS oder Sprachnachrich) klar,
versändlich und deulich zu inormieren.
Is PRIMA REISEN vor Beginn der Pauschal-
reise gezwungen, eine der wesenlichen
Eigenschaen der Reiseleisungen erheb-
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lich zu ändern, oder kann das Unernehmen
die besonderen Vorgaben des Kunden nich
erüllen, so kann der Kunde innerhalb einer
von PRIMA REISEN esgelegen angemesse-
nen Fris
• enweder die Änderung annehmen oder
• unengellich vom Pauschalreiseverrag
zurückzureen oder
• die Teilnahme an einer Ersazreise verlan-
gen, wenn der Reiseveransaler eine solche
Reise angeboen ha.
Der Kunde ha die Wahl, au die Mieilung
des Reiseveransalers zu reagieren oder
nich. Wenn der Kunde gegenüber PRIMA
REISEN nich oder nich innerhalb der ge-
sezen Fris reagier, gil die migeeile
Änderung als angenommen. Hierau is der
Kunde in der Erklärung in klarer, versändli-
cher und hervorgehobener Weise hinzuwei-
sen. Evenuelle Gewährleisungsansprüche
bleiben unberühr, sowei die geänderen
Leisungen miMängeln behae sind.
b) Anspruch au Ersazleisung
Der Kunde kann, wenn er von den Rück-
rismöglichkeien lau li.a nich Gebrauch
mach und bei Sornierung von PRIMA REI-
SEN ohne Verschulden des Kunden, an Selle
der Rückabwicklung des Verrages dessen
Erüllung durch die Teilnahme an einer
gleichwergen anderen Reiseveransalung
verlangen, soern PRIMA REISEN zur Erbrin-
gung dieser Leisung in der Lage is.
c) Rückrimi Sornogebühr
Die Sornogebühr seh in einem prozenu-
ellen Verhälnis zum Reisepreis und riche
sich bezüglich der Höhe nach dem Zeipunk
der Rückriserklärung und der jeweiligen
Reisear. Als Reisepreis bzw. Pauschalpreis
is der Gesampreis der verraglich verein-
baren Leisung zu versehen. Der Kunde is
in allen nich uner li. a genannen Fällen
gegen Enrichung einer Sornogebühr be-
rechg, vom Verrag zurückzureen. Für
Reisen bei denen PRIMA REISEN als Veran-
saler auri, gelen generell olgende Sor-
nogebühren:
bis 120.Tag vor Reiseanri 25%
ab 119. bis 60.Tag vor Reiseanri 35%
ab 59. bis 30.Tag vor Reiseanri 40%
ab 29. bis 15.Tag vor Reiseanri 70%
ab 14. bis 8.Tag vor Reiseanri 80%
ab 7. bis 3.Tag vor Reiseanri 85%
ab dem 2.Tag (72 Sunden)
vor Reiseanri 100%
Flugckes nach Aussellung 100%
Reiseversicherung ab Buchung 100%
Nich reundierbare (An-)Zahlungen 100%
des Reisepreises.
d) Gesondere Sornobedingungen
Uner gesondere Sornobedingungen al-
len alle nich uner den Punken 7.1. c) an-
wendbaren Sornosäze. Insbesondere aber
gelen gesondere Sornobedingungen ür
olgende Reiseleisungen/Pakee:
Blockhaus & Aparmen, sowie Glasiglu &
Norhen Lighs House:
Bis 120 Tage vor Reiseanri 25%
Ab 119. – 61. Tag vor Reiseanri 35%
Ab 60. Tag vor Reiseanri 100%
Darüber hinaus gelen ür Hoelunerküne,
Linienugreisen zu Sonderarien besondere
Bedingungen. Diese sind im jeweiligen De-
ailprogramm angeühr und werden Ihnen
vor Verragsabschluss zur Kennnis gebrach.
Die Servicepauschale sowie von PRIMA REI-
SEN bereis geäge und nachweislich nich
reundierbare Ausgaben (z.B. Visa-Besor-
gung, nich reundierbare Anzahlungen ür
Hoels und andere Leisungen, Tickes ohne
Rückersaungsmöglichkei ec.) sind im
Falle eines Sornos in jedem Fall zur Gänze
zzgl. der Sornogebühr vom Kunden zu be-
gleichen. Für Hoelunerküne, Ferienwoh-
nungen, Schisreisen, Bus-Einagesahren,
Sonderzüge und Linienugreisen zu Son-
derarien gelen besondere Bedingungen.
Diese sind im Deailprogramm angeühr.
Rückriserklärung
Beim Rückri vom Verrag is zu beachen:
Der Kunde (Auraggeber) kann jederzei
dem Reisebüro, bei dem die Reise gebuch
wurde, mieilen, dass er vom Verrag zu-
rückri. Die Sornierung ha per schri-
licher Erklärung miels eingeschriebenen
Bries oder E-Mail zu erolgen. Im Zweielsall
ha der Kunde sich zu vergewis sern, dass der
Auragnehmer die Rückriserklärung er-
halen ha. Der Kunde räg das Risiko, dass
Rückriserklärungen per E-Mail augrund
echnischer oder sonsger Probleme (z.B.
alsche E-Mail Adresse, ec.) nich erolg-
reich zugesell werden. Zur Fessellung des
anwendbaren Sornosazes wird die ehes-
mögliche Kennnisnahme des Empängers
herangezogen. Demzuolge gelen ür Rück-
riserklärungen außerhalb der Önungszei-
en (Monag bis Freiag 09:00 – 18:00h) zur
Fessellung der Tage vor Reiseanri nich
der Zeipunk des Absendens, sondern der
Zeipunk der ehesmöglichen Kennnisnah-
me (z.B. Monag 09:00h bei Versenden der
Erklärung im Zeiraum Freiag 18:01h bis

Sonnag 24:00h).
e) No-show
No-show lieg vor, wenn der Kunde der Abreise
ernbleib, weil es ihm am Reisewillen mangel
oder wenn er die Abreise wegen einer ihm un-
erlauenen Fahrlässigkei oder wegen eines ihm
widerahrenen Zualls versäum. Isweiers klarge-
sell, dass der Kunde die verbleibende Reiseleis-
ung nich mehr in Anspruch nehmen kann oder
will, ha er 100 Prozen zu bezahlen.
7.2. Rückri des Veransalers vor Anri der
Reise
PRIMA REISENwird von der Verragserüllung iSd §
10 (3) PRG berei, wenn
a) eine in der Ausschreibung von vornherein be-
smmer Mindeseilnehmerzahl nich erreich
wird und dem Kunden die Sornierung innerhalb
der in der Beschreibung der Reiseveransalung
angegebenen oder olgenden Frisen schrilich
migeeil wurde:
- bis zum 20.Tag vor Reiseanri bei Reisen von

mehr als 6 Tagen,
- bis zum 7.Tag vor Reiseanri bei Reisen von 2

bis 6 Tagen,
- bis 48 Sunden vor Reiseanri bei Tagesahr-

en.
b) Die Sornierung/Rückri erolg augrund un-
vermeidbarer und außergewöhnlicher Umsände,
d.h. au Grund ungewöhnlicher und unvorher-
sehbarer Ereignisse, au die derjenige, der sich
au höhere Gewal beru, keinen Einuss ha und
deren Folgen roz Anwendung der geboenen
Sorgal nich häen vermieden werden können.
Hierzu zähl jedoch nich die Überbuchung, wohl
aber saaliche Anordnungen, Sreiks, Krieg oder
kriegsähnliche Zusände, Epidemien, Naurkaas-
rophen usw.

7.3. Rückri des Veransalers nach Anri der
Reise
Der Veransaler wird von der Verragserüllung
dann berei, wenn der Kunde im Rahmen einer
Gruppenreise die Durchührung der Reise durch
grob ungebührliches Verhalen, ungeache einer
Abmahnung, nachhalg sör und somi eine wei-
ere Durchührung der Reise ür PRIMA REISEN
bzw. allen übrigen Reisenden nichmehr zumubar
is. In diesem Fall is der Kunde, soern ihn ein Ver-
schulden rif, dem Veransaler gegenüber zum
Ersaz des Schadens verpiche.
8. Änderungen des Verrages
8.1. Preisänderungen
PRIMA REISEN behäl sich vor, den mi der Bu-
chung besägen Reisepreis aus Gründen, die
nich von seinem Willen abhängig sind, zu erhö-
hen. Derarge Gründe sind u.a. die Änderung
der Beörderungskosen - ewa der Treibsoos-
en - der Abgaben ür besmme Leisungen, wie
Landegebühren, Ein- oder Ausschiungsgebühren
in Häen und ensprechende Gebühren au Flug-
häen oder die ür die bereende Reiseveransal-
ung anzuwendenden Wechselkurse. Innerhalb
der Zweimonasris können Preiserhöhungen nur
dann vorgenommen werden, wenn die Gründe
hierür bei der Buchung im Einzelnen ausgehan-
del und am Buchungsschein vermerkwurden. Ab
dem 20.Tag vor dem Abreiseermin gib es keine
Preisänderung. Eine Preisänderung is nur dann
zulässig, wenn bei Vorliegen der vereinbaren Vo-
raussezungen auch eine genaue Angabe zur Be-
rechnung des neuen Preises vorgesehen is. Dem
Kunden sind Preisänderungen und deren Umsän-
de unverzüglich zu erklären. Bei Änderung des
Reisepreises um mehr als 8 Prozen is ein Rück-
ri des Kunden vom Verrag ohne Sornogebühr
jedenalls möglich (siehe Abschni 7.1.a).
8.1.1. Kleingruppenzuschlag
Bei Nicherreichen der im Kaalog bzw. einer
Ausschreibung es geschriebenen Mindeseil-
nehmerzahl seh es PRIMA REISEN rei, einen
Kleingruppenzuschlag zu erheben. Der Kleingrup-
penzuschlag berechg nich zum kosenlosen
Rückri von der Reise, wenn diese in der kleinen
Gruppe auch asächlich gemäß der Kaalogaus-
schreibung durchgeühr wird.
8.2. Leisungsänderungen nach Anri der Reise
• Bei Änderungen, die PRIMA REISEN zu verreen
ha, gelen jene Regelungen, wie sie in Abschni
5 (Rechsgrundlagen bei Leisungssörungen) dar-
gesell sind.
• Ergib sich nach der Abreise, dass ein erheb-
licher Teil der verraglich vereinbaren Leisungen
nich erbrach wird oder nich erbrach werden
kann, so ha PRIMA REISEN ohne zusäzliches En-
gel angemessene Vorkehrungen iSd § 11 (5) PRG
zu reen, dami die Reiseveransalung weier
durchgeühr werden kann. Können solche Vor-
kehrungen nich geroen werden oder werden
sie vom Kunden aus riigen Gründen nich ak-
zeper, so ha PRIMA REISEN ohne zusäzliches
Engel nach Möglichkei ür eine qualiav gleich-
werge oder höherwerge Möglichkei zu sorgen,
mi der der Kunde zum Or der Abreise oder an
einen anderen mi ihm vereinbaren Or beör-
der wird (iSd § 11 (6) (7) PRG). Im Übrigen is der
Veransaler verpiche, bei Nicherüllung oder
mangelhaer Erüllung des Verrages dem Kunden
zur Überwindung von Schwierigkeien nach Krä-
en Hile zu leisen.
• Für Leisungsänderungen ohne Verschulden
von PRIMA REISEN die
- au unvermeidbare und außergewöhnliche Um-

sände zurückzuühren sind (z.B. saaliche Anord-
nungen, Sreiks, Krieg oder kriegsähnliche Zusän-
de, Epidemien, Naurkaasrophen usw.)
- einem Drien zuzurechnen sind, der an der Er-
bringung der vom Pauschalreiseverrag
umassen Reiseleisungen nich beeilig is, und
die Verragswidrigkei weder vorhersehbar
noch vermeidbar war
- dem Kunden zuzurechnen sind
beseh kein Anspruch au Ersaz.
8.3. Flugzeienänderungen
PRIMA REISEN erklär, dass es sich bei den ange-
ühren Flugzeien der Pauschalreise l. Buchungs-
besägung ausschließlich um voraussichliche
Flugzeien handel. Die endgülgen Flugzeien
werden im Zuge der Reiseunerlagen migeeil.
PRIMA REISEN behäl sich vor, die mi den Rei-
seunerlagen besägen Flugzeien aus Gründen,
die nich von seinem Willen abhängig sind, zu
ändern, soern die Flugzeienänderung zumubar
und unerheblich is. In Anlehnung an die Fluggas-
rech VO 261/2004/EG und uner Einhalung der
im PRG uner § 9. (1) Abs. 3. esgelegen Inorma-
onspich, ensprich eine unerhebliche Flugzei-
enänderung um mind. 2 Sunden ür einen Flug
über eine Enernung von uner 1500 km sowie
um die 3 Sunden ür einen Flug von 1500 km bis
3500 km.
9. Auskunsereilung an Drie
Ausküne über die Namen der Reiseeilnehmer
und die Auenhalsore von Reisenden werden
an drie Personen auch in dringenden Fällen
nich ereil, es sei denn, der Reisende ha eine
Auskunsereilung ausdrücklich gewünsch. Die
durch die Übermilung dringender Nachrichen
ensehenden Kosen gehen zu Lasen des Kunden.
Es wird daher den Reiseeilnehmern empohlen,
ihren Angehörigen die genaue Urlaubsanschri
bekannzugeben.
10. Sonsge Besmmungen
Die nachsehenden Punke sind inegrierender Be-
sandeil des Reiseverrages. Der Kunde akzeper
mi seiner Buchung ausdrücklich diese Punke und
sind diese Geschäsgrundlage des abgeschlosse-
nen Reiseverrags.
10.1. Reisen ür Menschen mi eingeschränker
Mobiliä
Wenn PRIMA REISEN nich ausdrücklich darau
hinweis, dann sind unsere Reisen ür Menschen
mi eingeschränker Mobiliä nich geeigne. Fra-
gen Sie im Reisebüro nach Möglichkeien.
10.2. Alleinreisende Minderjährige
Wir weisen ausdrücklich darau hin, dass PRIMA
REISEN keinen Verrag mi einem minderjähri-
gen Kunden, der nich von einem Elerneil oder
einer mi seiner Pege und Erziehung berauen
oder dami beauragen Person begleie wird,
schließ.
10.3. Änderungen im Programmablau
Programmabläue können sich aus verschiedenen
Gründen ändern. Speziell bei Rundreisen- und
Sandorrundreisen kann es, z.B. augrund von
Flugzeienänderungen, Weer- und Umwelein-
üssen oder Veransalungen vor Or usw. zu Än-
derungen im Programmablau kommen. PRIMA
REISEN oder ein örlicher Verreer inormieren
den Kunden unverzüglich über Änderungen die
aus einem der genannen Gründe nowendig
werden. Im Fall von Änderungen wird sich PRIMA
REISEN bemühen, gleichwerge Alernaven an-
zubieen bzw. allenalls enallene Teile an anderer
Selle nachzuholen. Geringügige Änderungen der
Abolge von Reiseroue, Zeiplan und Besichgun-
gen, die den Charaker der Reise nich beeinus-
sen, berechgen nich zu Reiserückri oder Scha-
denersazorderung.
10.4. Ausüge vor Or
PRIMA REISEN hae iSd Pauschalreisegesezes
nur ür Leisungen, welche im Zuge der Pauschal-
reise besorg werden. Für Ausüge, Einrie od.
ähnliche vor Or gebuche Leisungen die nich
ausdrücklich von PRIMA REISEN veransale und
angeboen werden, übernimm PRIMA REISEN
weder ür die Durchührung der Programme bzw.
evenuelle Folgen Haung. Für Risiken die sich aus
Akviäen gem. AGB 4. ergeben, hae PRIMA
REISEN nich.
10.5. Wechsel von Fluglinien
Soern durch Änderung der Flugzeien, der Kon-
dionen oder der wirschalichen Siuaon einer
Fluglinie einWechsel der Fluggesellscha oder der
Flugroue als rasam oder nowendig erschein,
behäl sich PRIMA REISEN einen derargen Wech-
sel vor, ohne dass daraus ür den Kunden ein
Rückrisrech oder ein Rech au Schadenersaz
enseh, soern es sich nich um eine wesenliche
bzw. erhebliche Änderung handel, die den Cha-
raker der Reise beeinuss und änder.
10.6. Gepäcksbeschädigung bei Flugreisen; beson-
dere Regeln und Frisen zum Abhileverlangen
Der Reisende wird darau hingewiesen, dass Ge-
päcksverlus, -beschädigung und -verspäung im
Zusammenhang mi Flugreisen nach den luver-
kehrsrechlichen Besmmungen vom Reisenden
unverzüglich vor Or miels Schadenanzeige
(„P.I.R.“) der zusändigen Fluggesellscha anzuzei-
gen sind. Fluggesellscha und Reiseveransaler
können die Ersaung augrund inernaonaler
Übereinküne ablehnen, wenn die Schadenanzei-
ge nich ausgeüll is. Die Schadenanzeige is bei
Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei Verspä-
ung innerhalb von 21 Tagen, nach Aushändigung

zu ersaen.
10.7. Mindes- & Maximaleilnehmerzahl bei
Gruppenreisen
Zur Durchührung unserer Rundreisen und Sand-
orrundreisen is eine Mindeseilnehmerzahl no-
wendig. Bei Nicherreichen der Mindeseilneh-
merzahl is PRIMA REISEN iSd Punkes 7.2 a) von
der Verragserüllung berei. In manchen Fällen,
jedoch nur gegen Aupreis iSd Punkes 8.1.1 und
soern dies speziell ausgewiesen is, is eine Durch-
ührung auch mi einer geringeren Teilnehmerzahl
möglich. Die jeweilige Höhe des Aupreises en-
nehmen Sie zusammen mi der georderen Min-
deseilnehmerzahl der Reisebeschreibung au der
jeweiligen Kaalog Seie bzw. online über www.
primareisen.com. Darüber hinaus sind sämliche
Regelungen bzgl. einer esgelegen Mindeseil-
nehmerzahl in den vorverraglichen Inormao-
nen iSd § 4 PRG dargesell.
Die Gruppengröße wird mi einer maximalen Teil-
nehmerzahl, soern angeühr, begrenz. In Aus-
nahmeällen kann die asächliche Teilnehmerzahl
der Gruppengröße die dargeselle maximale Teil-
nehmerzahl überseigen.
10.8. Mindeseilnehmerzahl bei Charerügen
Für die Durchührung sämlicher PRIMA REISEN
Charerüge is eine Mindeseilnehmeranzahl
erorderlich. Die jeweilige Mindeseilnehmerzahl
wird dem Reisenden vor Verragsabschluss be-
kann gegeben. Solle diese Mindeseilnehmer-
zahl nich erreich werden, können die davon be-
roenen Reisen iSd § 10. (3) 1. abgesag werden.
In diesem Fall werden beroene Kunden, gemäß
des PRG l. Rückrisregelung des Veransalers
uner § 10. (3) 1. vor Reiseanri schrilich inor-
mier.
10.9. Zahlungsleisungen des Kunden nach Reise-
beginn (vor Or)
Für Auzahlungen geänderer Leisungen, Ergän-
zungen oder Umbuchungen, die au Wunsch des
Reisenden und ohne Zusmmung bzw. Inorma-
on an PRIMA REISEN während der Reise (vor
Or) vom Kunden selbssändig geäg wurden,
beseh nach Rückkehr der Reise kein Anspruch
au Ersaz.
10.10. Visum-, Einreise- und Sicherheisbesm-
mungen
Die im Kaalog sowie in Ausschreibungen ange-
ühren Hinweise ür Visum und Einreise gelen
nur ür öserreichische Saasbürger und sind zum
Zeipunk der Drucklegung gülg. Da sich sowohl
die Einreise- und Zollbesmmungen als auch die
Sicherheisrichlinien (z.B. ür Handgepäck au
Flügen ec.) lauend ändern, empehlen wir allen
Kunden, sich unmielbar vor Reiseanri noch-
mals beim Reisebüro, bei Behörden oder im Iner-
ne über die jeweils akuellen Besmmungen zu
inormieren.
10.11. Anzahlung und Reszahlung
Ensprechend der Pauschalreiseverordnung (PRV)
is die PRIMA REISEN GMBH im Gewerbeinorma-
onssysem Ausria sowie im Reiseinsolvenabsi-
cherungsverzeichnis mi der GISA Zahl 23374829
eingeragen. Die Prima Reisen GmbH is gem.
Pauschalreiserichlinie (EU) 2015/2302 miels
Bankgarane bei der Raieisenbank Schilcherland
eGen, Raieisensraße 1, 8530 Deuschlandsberg
abgesicher. Als Abwickler ungier die Europäi-
sche Reiseversicherung AG, Kraochwjlesraße 4,
1220 Wien, Noallnummer: +43 1 317 25 00.
Bei Buchung über einen Reisevermiler, bzw. PRI-
MA REISEN Parnerreisebüro (rühesens aber 11
Monae vor dem Ende der Reise) is eine Anzah-
lung von 10% zu leisen. Bei Buchung direk bei
PRIMA REISEN (Prima Reisen GmbH is sowohl
Reisevermiler, als auch Reiseveransaler) is eine
Anzahlung von 20% zu leisen. Die Reszahlung is
21 Tage vor Reiseanri ällig.
10.12. Regelung über Schiedsklausel
PRIMA REISEN weis im Hinblick au das Gesez
über Verbrauchersreibeilegung darau hin, dass
das Unernehmen nich an einer reiwilligen Ver-
brauchersreibeilegung eilnimm. Soern eine
Verbrauchersreibeilegung nach Drucklegung
dieser Reisebedingungen ür PRIMA REISEN ver-
pichend würde, inormier der Reiseveransaler
den Kunden hierüber in geeigneer Form. PRIMA
REISEN weis ür alle Reiseverräge, die im elek-
ronischen Rechsverkehr geschlossen wurden, au
die europäische online Sreibeilegungsplatorm
ec.europa.eu hin.
Saz- und Druckehler vorbehalen.

Gülgkei des Kaaloges: 01.10.2023 - 31.03.2024
Alle Preise - soern nich anders angegeben - in
EUR und pro Person. Änderungen, Druckehler
und Verügbarkeien vorbehalen.
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